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RECHNUNGSHOF A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (0 22 2) 711 71/0 oder 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

L 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Parlamentsgebäude 
1017 Wie n 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR: 0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Z12171-01/94 

Betrifft: Bundesgesetz über die Durchführung des ZOllrechts der 
Europäischen Gemeinschaften (ZOIIR-DG) - Begutachtung 
und Stellungnahme: 
Sehr. d. BMF vom 24. Mai 1994, 
GZ ZR-600/26-III/2/94 

In der Anlage beehrt sich der Rechnungshof. 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zum 

ggstl Gesetzesentwurf zu übermitteln. 

Anla�e 

Für diernRic�tigkeit 
derAl�ung: 

6. Juni 1994 

Der Präsident: 

Fiedler 
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• 
RECHNUNGSHOF 

A-1033 Wien, Postfach 240 

Tel. (O 22 2) 711 71/0 oder 
3, DAMPFSCHIFFSTRASSE 2 

L 

An das 

Bundesministerium 
für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
1015 Wi en 

Klappe Durchwahl 

Fernschreib-Nr. 135 389 rh a 

DVR:0064025 

Telefax 712 94 25 

Bitte in der Antwort die Geschäftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

Zl2171-Ql/94 

Der RH dankt für die Übermittlung des endgültigen EntwU):fes für ein Bundesgesetz über die 

Durchführung des Zollrechts der Europäischen Gemeinschaften (GZ ZR-600/26-I1I/2/94). 

Die Kürze der eingeräumten Begutachtungsfrist hindert jedoch die Abgabe einer umfassen­

den Beurteilung. Der RH teilt jedoch die 1m Anschreiben des BMF zum Ausdruck gebrachte 

Annahme, daß wesentliche Änderungen an einem solchen Durchführungsgesetz nach einer 

etwa einjährigen Erfahrungsperiode notwendig sein werden. 

Im übrigen erinnert der RH an seine Stellungnahme vom 4. März 1994 (= RHZI387-01/94) 

betreffend die Notwendigkeit der Schulung aller betroffenen Bediensteten im Umgang mit 

dem Gemeinschaftszollrecht. 

Von dieser Stellungnahme werden ue 25 Ausfertigungen dem Präsidium des NR und je zwei 

Ausfertigungen dem Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform sowie dem 

Bundesministerium für Finanzen übermittelt. 

Für di� I�ic�tigkeit 
der A�:�lllg: 

6. Juni 1994 

Der Präsident: 

Fiedler 

3/SN-363/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




